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Vorbemerkung 
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:  

Teil I  
Grundsätze  

§ 1 Aufgaben der Gesamthochschule  

§ 2 Studienreformkommissionen  

§ 3 Aufgaben der Studienreformkommissionen  

§ 4 Verbindlichkeit von Empfehlungen  

§ 5 Anrechnung von Studienzeiten und Anerkennung von Prüfungsleistungen  

§ 6 Hochschuldidaktische Zentren  

Teil II  
Errichtung von Gesamthochschulen in Duisburg, Essen, Paderborn, Siegen/Hüttental 

und Wuppertal  

Erster Abschnitt  
Errichtung und Organisation der Gesamthochschulen  

§ 7 Errichtung  

§ 8 Rechtsstellung  

§ 9 Geltung des Hochschulgesetzes  

§ 10 Hochschullehrer  

§ 11 Einschreibung der Studenten  

§ 12 Prüfung und Graduierung  

§ 13 Studienordnungen  

Zweiter Abschnitt  
Überleitungsvorschriften  

§ 14 Überleitung von Organisationseinheiten  

§ 15 Übernahme von Beamten  

§ 16 Übernahme von Studenten  

§ 17 Fortgeltende Vorschriften  

Dritter Abschnitt  
Gründungsverfahren  

§ 18 Gründungsmaßnahmen  

§ 19 Gründungssenat  

§ 20 Aufgaben des Gründungssenats  

§ 21 Gesamthochschulsatzung  

§ 22 Kuratorien  

§ 23 Personalkommissionen  
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Teil III  
Entwicklung weiterer Gesamthochschulen  

§ 24 Gesamthochschulbereiche  

§ 25 Gesamthochschulrat  

§ 26 Aufgaben des Gesamthochschulrates  

§ 27 Verwaltungsgemeinschaften  

§ 28 Erprobung neuer Studiengänge  

§ 29 Errichtung von Gesamthochschulen  

Teil IV  
Zusammenarbeit von Hochschulen  

§ 30 Kunsthochschulen im Verbund  

§ 31 Fachkommission des Verbundes  

§ 32 Aufgaben der Fachkommission des Verbundes  

§ 33 Sozialakademie im Verbund  

Teil V  
SchIußvorschriften  

§ 34  Verwaltungsvorschriften  

§ 35  Änderung von Gesetzen  

§ 36  Geltungsbereich der §§ 2 bis 6  

§ 37  Studenten am Klinikum in Essen  

§ 38  Inkrafttreten  

Teil I  
Grundsätze  

§ 1  
Aufgaben der Gesamthochschule  

(1) Die Gesamthochschulen vereinigen die von den wissenschaftlichen Hochschulen und den 
Fachhochschulen wahrzunehmenden Aufgaben in Forschung, Lehre und Studium mit dem Ziel 
der Integration. Zu diesem Zweck sollen sie aufeinander bezogene Studiengänge und innerhalb 
eines Faches nach Studiendauer gestufte Abschlüsse anbieten. Soweit der Inhalt der Studien-
gänge es zuläßt, sind gemeinsame Studienabschnitte zu schaffen.  

(2) Die Gesamthochschulen nehmen auch Aufgaben der Fort- und Weiterbildung wahr.  

§ 2  
Studienreformkommissionen  

(1) Um die Überprüfung und Entwicklung von Studienzielen, Studieninhalten, Studienordnun-
gen und Prüfungsordnungen sowie der Methodik und Organisation von Lehre und Studium si-
cherzustellen, bildet der Minister für Wissenschaft und Forschung Studienreformkommissionen.  
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(2) Den Studienreformkommissionen gehören jeweils Hochschullehrer, wissenschaftliche 
Mitarbeiter, Studenten und sonstige sachverständige Hochschulangehörige, die auf Vorschlag 
der Hochschulen berufen werden, und vom Minister für Wissenschaft und Forschung zu bestim-
mende Mitglieder an. Ihnen können außerdem Sachverständige aus den Fachverbänden und 
Berufsorganisationen mit beratender Stimme angehören.  

(3) Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Mitglieder einer Studienreformkommission darf 
sechzehn nicht übersteigen. Der Anteil der Hochschullehrer, der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und der Studenten beträgt mindestens fünfundsiebzig vom Hundert. Die Gesamtzahl der Mitglie-
der mit beratender Stimme soll ein Drittel der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder nicht über-
steigen.  

§ 3  
Aufgaben der Studienreformkommissionen  

(1) Die Studienreformkommissionen haben die Aufgabe, Empfehlungen für Studienordnungen 
und Hochschulprüfungsordnungen zu erarbeiten. Der Minister für Wissenschaft und Forschung 
kann ihnen im Einvernehmen mit dem zuständigen Fachminister auch die Aufgaben zuweisen, 
Empfehlungen für staatliche Prüfungsordnungen zu erarbeiten.  

(2) Bei der Einsetzung der Studienreformkommissionen hat der Minister für Wissenschaft und 
Forschung deren Auftrag und Arbeitsweise zu bestimmen.  

(3) Die Empfehlungen der Studienreformkommissionen müssen sich mindestens auf folgende 
Gegenstände beziehen:  

1. Die Studienziele, die Studieninhalte, die Studiendauer, die Leistungsnachweise während des 
Studiums und die Studienabschlüsse;  

2. die Zugangsvoraussetzungen, die Anrechnung von Studienzeiten und die Anerkennung von 
Prüfungsleistungen;  

3. den Studienaufbau, die Lehrmethodik und die Studienorganisation.  

§ 4  
Verbindlichkeit von Empfehlungen  

Der Minister für Wissenschaft und Forschung kann die Empfehlungen der Studienreformkom-
missionen für Studien- und Hochschulprüfungsordnungen nach Anhörung der zuständigen Fach-
bereiche für verbindlich erklären. Soweit er die Empfehlungen für verbindlich erklärt hat, kann er 
die Änderung oder den Erlaß entsprechender Studien- und Hochschulprüfungsordnungen verlan-
gen. Das Verfahren in den Sätzen 1 und 2 regelt der Minister für Wissenschaft und Forschung 
durch Verwaltungsvorschriften.  

§ 5  
Anrechnung von Studienzeiten und Anerkennung von Prüfungsleistungen  

Gleichwertige Studienzeiten, die in anderen Studiengängen oder an einer anderen Hochschu-
le verbracht worden sind, sind anzurechnen; gleichwertige Prüfungsleistungen, die in anderen 
Studiengängen oder an einer anderen Hochschule erbracht worden sind, sind anzuerkennen. Die 
Hochschulen haben durch die Gestaltung des Studiums und der Prüfungen die Voraussetzungen 
einer gegenseitigen Anrechnung und Anerkennung gleichwertiger Studien- und Prüfungsleistun-
gen zu schaffen.  
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§ 6  
Hochschuldidaktische Zentren  

(1) Hochschuldidaktische Zentren werden als zentrale Einrichtungen der Hochschulen errich-
tet.  

(2) Die Hochschuldidaktischen Zentren haben die Aufgabe, die für die Studienreform zustän-
digen Gremien in Fragen der Lehr- und Lernmethodik sowie der Entwicklung und Verbesserung 
von Lehr- und Lernzielen zu unterstützen. In diesem Rahmen beraten sie die für Studium und 
Lehre zuständigen Hochschulorgane und Fachbereiche sowie die Studienreformkommissionen 
insbesondere bei der Erarbeitung neuer Studienordnungen, Studienpläne und Prüfungsordnun-
gen. Sie beraten auch die Gesamthochschulräte in den Angelegenheiten, in denen Fragen der 
Lehr- und Lernmethodik sowie der Entwicklung und Verbesserung von Lehr- und Lernzielen be-
rührt sind.  

 

Teil II  
Errichtung von Gesamthochschulen in Duisburg, Essen, Paderborn, Siegen/Hüttental 

und Wuppertal  

Erster Abschnitt  
Errichtung und Organisation der Gesamthochschulen  

§ 7  
Errichtung  

(1) Zum 1. August 1972 wird jeweils eine Gesamthochschule mit dem Sitz in Duisburg, Essen, 
Paderborn, Siegen/Hüttental und Wuppertal errichtet.  

(2) Mit der Errichtung werden folgende Einrichtungen (Hochschulen und Teile von Hochschu-
len) übergeleitet: 

1. Zur Gesamthochschule in Duisburg  
 die Abteilung Duisburg der Pädagogischen Hochschule Ruhr und die Fachhochschule in Duis-

burg; 

2. zur Gesamthochschule in Essen  
 die Abteilungen für Theoretische und Praktische Medizin der Universität Bochum, die Abtei-

lung Essen der Pädagogischen Hochschule Ruhr und die Fachhochschule in Essen;  

3. zur Gesamthochschule in Paderborn 
 die Abteilung Paderborn der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe und die Fachhoch-

schule in Paderborn;  

4. zur Gesamthochschule in Siegen/Hüttental  
 die Abteilung Siegerland der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe und die Fachhoch-

schule in Siegen;  

5. zur Gesamthochschule in Wuppertal  
 die Abteilung Wuppertal der Pädagogischen Hochschule Rheinland und die Fachhochschule 

in Wuppertal.  

(3) Die in Absatz 2 genannten Abteilungen der Pädagogischen Hochschulen sind mit der Über-
leitung aus den Pädagogischen Hochschulen ausgegliedert und vorbehaltlich der Regelungen 
des § 14 aufgelöst. Die Abteilungen für Theoretische und Praktische Medizin der Universität Bo-
chum sind mit der Überleitung aus der Universität Bochum ausgegliedert. Die in Absatz 2 ge-
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nannten Fachhochschulen sind vorbehaltlich der Regelungen des § 14 mit der Überleitung aufge-
löst.  

§ 8  
Rechtsstellung  

Die Gesamthochschulen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich Einrich-
tungen des Landes. Sie haben nach Maßgabe dieses Gesetzes das Recht auf eine ihrem beson-
deren Charakter entsprechende Selbstverwaltung.  

§ 9  
Geltung des Hochschulgesetzes  

Für die Gesamthochschulen gilt das Hochschulgesetz vom 7. April 1970 (GV. NW. S. 254) ent-
sprechend, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt.  

§ 10  
Hochschullehrer  

Hochschullehrer an der Gesamthochschule sind bis zu einer Neuordnung der Personalstruktur 
die hauptamtlich oder hauptberuflich an ihr tätigen Professoren, Dozenten, Fachhochschullehrer 
sowie diejenigen Lehrkräfte, denen die Gesamthochschule gemäß § 4 Abs. 2 des Hochschulge-
setzes die Stellung von Hochschullehrern einräumt. § 6 Abs. 2 des Hochschulgesetzes bleibt 
unberührt.  

§ 11  
Einschreibung der Studenten  

(1) Die Studenten werden durch Einschreibung in die Gesamthochschule aufgenommen.  

(2) Die Einschreibung setzt die Vorlage eines Zeugnisses über die Hochschulreife, eines ande-
ren Zeugnisses, das den Zugang zu einer wissenschaftlichen Hochschule eröffnet, oder eines 
Zeugnisses über die Fachhochschulreife oder eines als gleichwertig anerkannten Zeugnisses 
voraus. Für ein künstlerisches Studium kann von der Fachhochschulreife abgesehen werden, 
wenn eine besondere künstlerische Begabung und eine den Aufgaben der Gesamthochschule 
entsprechende Allgemeinbildung nachgewiesen werden. Im übrigen gilt § 7 Abs. 1 und 3 bis 6 
des Gesetzes über die Errichtung von Fachhochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 8. 
Juni 1971 (GV. NW. S. 158) entsprechend.  

(3) Der Student kann nur Studiengänge wählen, für die er die Zugangsvoraussetzungen erfüllt. 
Das Nähere bestimmt der Kultusminister im Einvernehmen mit dem Minister für Wissenschaft 
und Forschung durch Rechtsverordnung unter Berücksichtigung von Inhalt und Ziel der Studien-
gänge und der im Hochschulwesen gebotenen Einheitlichkeit. Soweit es sich um Zugangsvoraus-
setzungen handelt, die erst während des Studiums erworben werden, bestimmt der Minister für 
Wissenschaft und Forschung das Nähere durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 
Kultusminister.  

(4) Zur Erprobung neuer Studiengänge kann der Kultusminister auf Vorschlag des Ministers für 
Wissenschaft und Forschung Ausnahmen von Absatz 3 im Falle von Hochschulversuchen auch 
Ausnahmen vom Absatz 2 zulassen. 

§ 12  
Prüfung und Graduierung  

Studiengänge, für die die Zugangsvoraussetzungen für ein Studium an einer Fachhochschule 
gelten, schließen bis zu einer Neuordnung der Studiengänge in der entsprechenden Fachrichtung 
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mit Prüfungen und Graduierungen nach Maßgabe der für Fachhochschulen anzuwendenden Vor-
schriften ab.  

§ 13  
Studienordnungen  

(1) Studienordnungen der Gesamthochschule bedürfen der Genehmigung des Ministers für 
Wissenschaft und Forschung § 48 Abs. 3 und 4 des Hochschulgesetzes gilt entsprechend.  

(2) Bei der Vorlage der Studienordnungen zur Genehmigung unterbreiten die Gesamthoch-
schulen gleichzeitig Anregungen für den Zugang.  

 

Zweiter Abschnitt  
Überleitungsvorschriften  

§ 14  
Überleitung von Organisationseinheiten  

(1) Die Fachbereiche oder andere organisatorische Grundeinheiten von Forschung und Lehre 
der überzuleitenden Einrichtungen sind mit der Überleitung der Einrichtungen Fachbereiche der 
jeweiligen Gesamthochschule.  

(2) Die Organe der in Absatz 1 genannten Organisationseinheiten sind mit der Überleitung der 
Einrichtungen Fachbereichsorgane der Gesamthochschule. Die Satzungen der Organisationsein-
heiten gelten bis zum Erlaß neuer Satzungen fort.  

(3) Für zentrale Einrichtungen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  

(4) Die am Sitz der Gesamthochschule befindlichen Abteilungen der überzuleitenden Fach-
hochschulen sind mit der Überleitung aufgelöst. Die übrigen Abteilungen dieser Fachhochschu-
len sind mit der Überleitung Abteilungen der jeweiligen Gesamthochschule. Diese Abteilungen 
können nach Anhörung der Gesamthochschule durch Rechtsverordnung des Ministers für Wis-
senschaft und Forschung aufgelöst werden; die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des 
Kulturausschusses des Landtags. Für die Abteilungsleiter fortbestehender Abteilungen gelten die 
für Fachhochschulen anzuwendenden Vorschriften, soweit sich aus diesem Gesetz nichts ande-
res ergibt.  

(5) Der Minister für Wissenschaft und Forschung regelt für die von der Stadt Essen auf das 
Land Nordrhein-Westfalen zu übernehmenden Klinischen Anstalten nach Anhörung der zuständi-
gen Fachbereiche die Organisation der Zentralverwaltung und die Leitung der einzelnen medizi-
nischen Betriebseinheiten (Kliniken und Institute).  

§ 15  
Übernahme von Beamten  

Die im Landesdienst stehenden Beamten, die an einer überzuleitenden Einrichtung tätig sind, 
sind mit der Überleitung der Einrichtung Beamte an der jeweiligen Gesamthochschule.   

§ 16  
Übernahme von Studenten  

Studenten, die an einer überzuleitenden Einrichtung studieren, sind mit der Überleitung der 
Einrichtung Studenten der Gesamthochschule.  
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§ 17  
Fortgeltende Vorschriften  

(1) Die an den überzuleitenden Einrichtungen geltenden Zugangsregelungen, Einschreibungs-
ordnungen, Studienordnungen, Studienpläne, Prüfungsordnungen, Graduierungssatzungen und 
Habilitationsordnungen gelten mit der Überleitung der Einrichtungen bis zum Inkrafttreten neuer 
Bestimmungen in ihrem bisherigen Anwendungsbereich entsprechend fort. Das gleiche gilt für 
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Rechtsverhältnisse der an den überzuleitenden 
Einrichtungen tätigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes. Wird durch die Überleitung eine 
Anpassung der in Satz 1 genannten Vorschriften notwendig, so ist sie, soweit sie in die Zustän-
digkeit von Organen der Gesamthochschule fällt, von diesen innerhalb eines Jahres nach der 
Überleitung zu beschließen.  

(2) Nach Maßgabe des Haushaltsplanes dürfen die Amtsbezeichnungen für Beamte an Uni-
versitäten, Technischen Hochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen auch 
an Gesamthochschulen verwendet werden; dabei sind die besoldungsrechtlichen Vorschriften 
für die entsprechenden Ämter und Funktionen anzuwenden.  

 

Dritter Abschnitt  
Gründungsverfahren  

§ 18  
Gründungsmaßnahmen  

(1) Der Minister für Wissenschaft und Forschung trifft die für den Aufbau der Gesamthochschu-
len notwendigen Maßnahmen. Er ist insbesondere befugt, für jede Gesamthochschule  

1. einen Gründungssenat zu berufen,  

2. im Benehmen mit den überzuleitenden Einrichtungen den Gründungsrektor zu berufen,  

3. im Benehmen mit den überzuleitenden Einrichtungen neue Fachbereiche und zentrale Einrich-
tungen einzurichten und die dazu erforderlichen organisatorischen und personellen Maß-
nahmen zu treffen,  

4. eine vorläufige Grundordnung zu erlassen, die bis zum Inkrafttreten der Gesamthochschulsat-
zung gilt.  

(2) Die Landesregierung ernennt im Benehmen mit den überzuleitenden Einrichtungen für jede 
Gesamthochschule den Kanzler.  

§ 19  
Gründungssenat  

(1) Dem Gründungssenat gehören an:  

1. der Gründungsrektor als Vorsitzender;  

2. aus jeder überzuleitenden Einrichtung zwei Hochschullehrer, ein wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, ein Student und ein nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter. Soweit an einer Einrichtung wis-
senschaftliche Mitarbeiter nicht vorhanden sind, erhöht sich die Zahl der Studenten auf zwei;  

3. eine die Gesamtzahl nach Nummer 2 nicht übersteigende Anzahl von Mitgliedern, die in der 
Regel Fachvertreter neu einzuführender Studiengänge sein sollen;  

4. der Kanzler der Gesamthochschule mit beratender Stimme.  
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(2) Die Abteilungen für Theoretische und Praktische Medizin der Universität Bochum gelten als 
eine Einrichtung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2.  

(3) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 2 werden von den überzuleitenden Einrichtungen auf 
Grund einer vom Minister für Wissenschaft und Forschung zu erlassenden Wahlordnung nach 
Gruppen getrennt gewählt; § 25 des Hochschulgesetzes findet keine Anwendung. Die Wahlord-
nung enthält auch Vorschriften über die Ergänzung des Gründungssenats bei vorzeitigem Aus-
scheiden eines Mitgliedes.  

(4) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 3 werden vom Minister für Wissenschaft und Forschung im 
Benehmen mit den überzuleitenden Einrichtungen, nach deren Überleitung im Benehmen mit 
den gewählten Mitgliedern des Gründungssenats, berufen.  

§ 20  
Aufgaben des Gründungssenats  

Der Gründungssenat nimmt die Aufgaben des Senats der Gesamthochschule wahr.  

§ 21  
Gesamthochschulsatzung 

(1) Jede Gesamthochschule bildet spätestens nach Ablauf von zwei Jahren nach ihrer Errich-
tung auf Grund einer vom Gründungssenat zu erlassenden Wahlordnung einen Satzungskonvent, 
der die Gesamthochschulsatzung beschließt. § 52 Abs. 1 bis 5 des Hochschulgesetzes gilt ent-
sprechend. Mit dem Inkrafttreten der Gesamthochschulsatzung ist der Satzungskonvent aufge-
löst.  

(2) Mit der Bildung des Senats der Gesamthochschule auf Grund der Gesamthochschulsat-
zung ist der Gründungssenat aufgelöst.  

(3) Die Amtszeit des nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 berufenen Gründungsrektors endet mit der 
Bestellung des entsprechenden, auf Grund der Gesamthochschulsatzung gewählten Hochschul-
organs.  

§ 22  
Kuratorien  

(1) Für jede Gesamthochschule kann ein Kuratorium gebildet werden.  

(2) Die Mitglieder des Kuratoriums werden je zur Hälfte vom Senat der Gesamthochschule und 
vom Rat der Gemeinde, in der die Gesamthochschule ihren Sitz hat, benannt. Dabei sollen der 
Rektor oder Hochschulpräsident und der Kanzler der Gesamthochschule sowie der Vorsitzende 
des Rates der Gemeinde, in der die Gesamthochschule ihren Sitz hat, dem Kuratorium als Mit-
glieder angehören.  

(3) Das Kuratorium unterstützt durch geeignete Maßnahmen den Aufbau der Gesamthoch-
schule und ihre Integration in die Region.  

§ 23  
Personalkommissionen  

(1) Bis zur Wahl der Personalvertretung besteht an jeder der in § 7 genannten Gesamthoch-
schulen eine Personalkommission, die die Rechte und Pflichten der Personalvertretung hat. Mit 
der Wahl der Personalvertretung ist die Personalkommission aufgelöst.  

(2) Die Mitglieder der am 31. Juli 1972 bestehenden örtlichen Personalräte der Fachhochschu-
len und der Abteilungen für Theoretische und Praktische Medizin der Universität Bochum sind 
mit der Überleitung Mitglieder der jeweiligen Personalkommission. Für die überzuleitenden Ab-
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teilungen der Pädagogischen Hochschulen bestellen die zuständigen Personalräte bis zum 
31. Juli 1972 die nach Maßgabe des § 12 des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) vom 
28. Mai 1958 (GV. NW. S. 209), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 1969 (GV. NW. 
1970 S. 22), jeweils erforderliche Zahl von Personen, die mit der Überleitung Mitglieder der jewei-
ligen Personalkommission sind.  

(3) Auf die Geschäftsführung der Personalkommission finden die §§ 31 bis 43 LPVG entspre-
chende Anwendung.  

(4) Die Personalkommission bestellt innerhalb von vier Wochen nach der Errichtung der Ge-
samthochschule den Wahlvorstand für die Wahl der Personalvertretung. Die Vorschriften des § 17 
LPVG gelten entsprechend.  

 

Teil III 
Entwicklung weiterer Gesamthochschulen  

§ 24  
Gesamthochschulbereiche  

(1) Mit dem Ziel der Neuordnung des Hochschulwesens in Gesamthochschulen werden zum 
1. August 1972 die Gesamthochschulbereiche Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Düsseldorf, 
Dortmund, Köln und Münster gebildet.  

(2) Zu den Gesamthochschulbereichen gehören folgende Einrichtungen:  

1. Zum Gesamthochschulbereich Aachen  

 die Technische Hochschule Aachen, die Abteilung Aachen der Pädagogischen Hochschule 
Rheinland und die Fachhochschule in Aachen;  

2. zum Gesamthochschulbereich Bielefeld  

 die Universität Bielefeld, die Abteilung Bielefeld der Pädagogischen Hochschule Westfalen-
Lippe und die Fachhochschulen in Bielefeld und Lemgo;  

3. zum Gesamthochschulbereich Bochum  

 die Universität Bochum und die Fachhochschule in Bochum; 

4. zum Gesamthochschulbereich Bonn  

 die Universität Bonn und die Abteilung Bonn der Pädagogischen Hochschule Rheinland;  

5. zum Gesamthochschulbereich Dortmund  

 die Universität Dortmund, die Abteilungen Dortmund und Hagen sowie die Abteilung Heilpä-
dagogik Dortmund der Pädagogischen Hochschule Ruhr und die Fachhochschulen in Dort-
mund und Hagen;  

6. zum Gesamthochschulbereich Düsseldorf  

 die Universität Düsseldorf, die Abteilung Neuss der Pädagogischen Hochschule Rheinland 
und die Fachhochschulen in Düsseldorf und Krefeld; 

7. zum Gesamthochschulbereich Köln  

 die Universität Köln, die Abteilung Köln und die Abteilung Heilpädagogik Köln der Pädagogi-
schen Hochschule Rheinland, die Deutsche Sporthochschule Köln, die Fachhochschule in 
Köln und das Bibliothekarlehrinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen;  

8. zum Gesamthochschulbereich Münster  
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 die Universität Münster, die Abteilung Münster der Pädagogischen Hochschule Westfalen-
Lippe und die Fachhochschule in Münster.  

§ 25  
Gesamthochschulrat  

(1) Die zu einem Gesamthochschulbereich gehörenden Einrichtungen bilden einen Gesamt-
hochschulrat.  

(2) Dem Gesamthochschulrat gehören an:  

1. Die Leiter der Einrichtungen des Gesamthochschulbereichs,  

2. zwei Hochschullehrer, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ein Student und ein nichtwissen-
schaftlicher Mitarbeiter aus jeder Einrichtung, im Falle der Deutschen Sporthochschule ein 
Hochschullehrer, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ein Student und ein nichtwissenschaftli-
cher Mitarbeiter, im Falle des Bibliothekarlehrinstituts ein Dozent und ein Studierender. So-
weit an einer Einrichtung wissenschaftliche Mitarbeiter nicht vorhanden sind, erhöht sich die 
Zahl der Hochschullehrer auf drei. Einrichtungen desselben Hochschultyps gelten als eine Ein-
richtung.  

(3) Übersteigt die Zahl der Angehörigen einer Einrichtung die Summe der Angehörigen aller 
übrigen Einrichtungen des Gesamthochschulbereichs um mehr als die Hälfte, so beträgt die Zahl 
der Mitglieder dieser Einrichtung im Gesamthochschulrat nach Absatz 2 Nr. 2 das Doppelte. Für 
die Feststellung der Zahl der Angehörigen ist der Ablauf der Einschreibungsfrist für das Sommer-
semester 1972 maßgebend. Eine Veränderung in der Zahl der Angehörigen führt erst nach Ablauf 
von jeweils drei Jahren zu Veränderungen in der Mitgliederzahl des Gesamthochschulrates.  

(4) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nr. 2 werden jeweils von dem Kollegialorgan der Einrichtung 
gewählt, das § 32 des Hochschulgesetzes entspricht. Ist ein solches Organ nicht vorhanden, 
kann die Wahlordnung nach Anhörung der Einrichtung ein anderes Kollegialorgan mit Gruppen-
vertretung bestimmen. Besteht auch ein solches Kollegialorgan der Einrichtung nicht, erfolgt die 
Wahl durch die Fachbereichsversammlungen der Einrichtungen gemeinsam, im Falle des Biblio-
thekarlehrinstituts durch die Versammlung der Dozenten und die Versammlung der Studieren-
den. § 19 Abs. 3 gilt entsprechend.  

(5) Die Mitgliedschaft der studentischen Mitglieder dauert zwei Jahre, die der übrigen gewähl-
ten Mitglieder drei Jahre.  

(6) Die Kanzler der Einrichtungen des Gesamthochschulbereichs und die Rektoren der Päda-
gogischen Hochschulen nehmen an den Sitzungen des jeweiligen Gesamthochschulrates mit 
beratender Stimme teil.  

(7) Der Vorsitzende des Gesamthochschulrates wird mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mit-
glieder aus ihrer Mitte gewählt. Er muß Hochschulpräsident, Hochschullehrer oder wissenschaft-
licher Mitarbeiter sein. Seine Wahl bedarf der Bestätigung des Ministers für Wissenschaft und 
Forschung.  

(8) Der Gesamthochschulrat kann zur Vorbereitung seiner Beratungen Fachausschüsse ein-
setzen, deren Mitglieder ihm nicht anzugehören brauchen.  

(9) Der Gesamthochschulrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Mi-
nisters für Wissenschaft und Forschung bedarf.  
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§ 26  
Aufgaben des Gesamthochschulrates  

(1) Der Gesamthochschulrat hat im Rahmen der Hochschulplanung des Landes für eine wirk-
same Zusammenarbeit der in ihm vertretenen Einrichtungen in Forschung, Lehre und Studium zu 
sorgen und ihre Entwicklung zur Gesamthochschule zu fördern. Dabei obliegen ihm unbeschadet 
des § 26 Abs. 3 des Hochschulgesetzes insbesondere folgende Aufgaben:  

1. Empfehlungen für die Schaffung und Einführung von aufeinander bezogenen Studiengängen;  

2. Empfehlungen für die Schaffung und Einführung von nach Studiendauer gestuften Abschlüs-
sen;  

3. Empfehlungen für die Schaffung von gemeinsamen Studienabschnitten innerhalb verwandter 
Studienfächer;  

4. Empfehlungen für die Zusammenarbeit in Fragen der Hochschuldidaktik;  

5. Empfehlungen für die Koordinierung und Förderung der Forschung durch Bildung von Schwer-
punkten;  

6. Empfehlungen für die Schaffung und die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen für Studium, 
Lehre, Forschung und Verwaltung;  

7. Empfehlungen für gemeinsame Lehrveranstaltungen und für den wechselseitigen Einsatz von 
Lehrkräften;  

8. Stellungnahme zu den Struktur- und Entwicklungsplänen sowie zu den Ausstattungsplänen 
für die Fachbereiche und zentralen Einrichtungen;  

9. Empfehlungen für die Einrichtung, Änderung und Auflösung von Fachbereichen und zentralen 
Einrichtungen.  

(2) Die Beschlüsse des Gesamthochschulrates in den Angelegenheiten des Absatzes 1 Satz 2 
Nr. 1 bis 7 und Nr. 9 sind dem Minister für Wissenschaft und Forschung, den betroffenen Einrich-
tungen und den Hochschulen, deren Teile sie sind, unverzüglich mitzuteilen. Sie sind von den für 
die Entscheidung jeweils zuständigen Organisationen innerhalb einer allgemessenen Frist zu 
beraten. Sie sind für die jeweils betroffene Einrichtung verbindlich, wenn das zuständige Organ 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang Widerspruch erhebt. Über den Widerspruch ent-
scheidet der Gesamthochschulrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen seiner Mit-
glieder. Die Entscheidung über den Widerspruch bedarf der Zustimmung des Ministers für Wis-
senschaft und Forschung.  

(3) Der Minister für Wissenschaft und Forschung kann sich jederzeit über die Tätigkeit des Ge-
samthochschulrates unterrichten und Berichte des Gesamthochschulrates anfordern.  

§ 27  
Verwaltungsgemeinschaften  

Die Landesregierung kann für Einrichtungen eines Gesamthochschulbereichs eine gemeinsa-
me Verwaltung einrichten und einer Einrichtung Verwaltungsaufgaben zur gemeinsamen Erledi-
gung übertragen. Das Nähere regelt sie nach Anhörung des Gesamthochschulrates und der be-
troffenen Einrichtungen durch Rechtsverordnung, in der insbesondere Bestimmungen über das 
Verfahren des Zusammenschlusses oder der Eingliederung bestehender Verwaltungen oder Teile 
von Verwaltungen, über den Aufbau und Organisation der gemeinsamen Verwaltung und über 
das Verfahren zur gemeinsamen Erledigung von Verwaltungsaufgaben zu treffen sind. Die Lan-
desregierung kann in entsprechender Anwendung des § 18 Abs. 2 einen gemeinsamen Kanzler 
bestellen.  
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§ 28  
Erproben neuer Studiengänge  

Für die Erprobung neuer Studiengänge in Einrichtungen der Gesamthochschulbereiche gilt 
§ 11 Abs. 4 entsprechend.  

§ 29  
Errichtung von Gesamthochschulen  

(1) Die zu einem Gesamthochschulbereich gehörenden Einrichtungen sollen zu einer Gesamt-
hochschule zusammengeschlossen werden, wenn der Gesamthochschulrat dies empfiehlt und 
die Einrichtungen der Empfehlung zustimmen. Die Empfehlung des Gesamthochschulrates soll 
insbesondere Vorschläge zum Errichtungsverfahren und zur Fachbereichsgliederung enthalten. 
Der Zusammenschluß erfolgt durch Rechtsverordnung der Landesregierung. 

(2) Wird die Empfehlung des Gesamthochschulrates nicht innerhalb von fünf Jahren nach In-
krafttreten dieses Gesetzes vorgelegt, so erläßt die Landesregierung die Rechtsverordnung nach 
Anhörung des Gesamthochschulrates, der Einrichtungen des Gesamthochschulbereichs und der 
Hochschulen, deren Teile die Einrichtungen sind.  

(3) Die Rechtsverordnung legt das Errichtungsverfahren fest. Sie regelt unter Berücksichtigung 
der Größe der beteiligten Einrichtungen und der künftigen Fachbereichsgliederung insbesondere 
die Bildung und Zusammensetzung der kollegialen Hochschulorgane und die Wahl des Rektors 
oder Hochschulpräsidenten.  

(4) Die durch Zusammenschluß errichtete Gesamthochschule ist Körperschaft des öffentlichen 
Rechts und zugleich Einrichtung des Landes. Einrichtungen, die zusammengeschlossen werden, 
verlieren mit der Errichtung der Gesamthochschule ihre Rechtsstellung als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts.  

(5) Für die nach dieser Vorschrift errichtete Gesamthochschule gelten §§ 8 bis 14, §§ 16 und 
17, § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 und Abs. 2, § 21 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 22 und 23 entsprechend.  

 

Teil IV  
Zusammenarbeit von Hochschulen  

§ 30  
Kunsthochschulen im Verbund  

(1) Die Kunsthochschulen arbeiten mit den Gesamthochschulen und den Einrichtungen der 
Gesamthochschulbereiche im Verbund zusammen.  

(2) Folgende Einrichtungen bilden jeweils einen Verbund:  

1. Die Nordwestdeutsche Musikakademie Detmold und die Einrichtungen des Gesamthoch-
schulbereichs Bielefeld; 

2. die Staatliche Hochschule für Bildende Künste Düsseldorf und die Einrichtungen des Gesamt-
hochschulbereichs Düsseldorf; 

3. die Folkwang-Hochschule für Musik, Theater, Tanz Essen und die Gesamthochschule Essen;  

4. die Staatliche Hochschule für Musik Köln und die Einrichtungen des Gesamthochschulbe-
reichs Köln. 
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(3) Im Falle des Zusammenschlusses der Einrichtungen eines Gesamthochschulbereichs zu 
einer Gesamthochschule besteht der Verbund zwischen der Kunsthochschule und der Gesamt-
hochschule fort.  

(4) Nicht am Sitz der Kunsthochschule befindliche Abteilungen können mit den am gleichen 
Ort befindlichen Gesamthochschulen oder Einrichtungen der Gesamthochschulbereiche zusam-
menarbeiten. Die Absätze 1 bis 3 bleiben unberührt.  

§ 31  
Fachkommission des Verbundes  

(1) Für jeden Verbund wird eine Fachkommission gebildet. Der Fachkommission gehören an:  

1. Der Direktor der Kunsthochschule sowie zwei Hochschullehrer, zwei Studenten und ein wis-
senschaftlicher oder nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter, die von dem zentralen Kollegialor-
gan der Kunsthochschule gewählt werden;  

2. sechs weitere Mitglieder, die in den Fällen des § 30 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 von der Gesamt-
hochschule, im übrigen vom Gesamthochschulrat aus den beteiligten Einrichtungen benannt 
werden. 

(2) Die Fachkommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung eines Minis-
ters für Wissenschaft und Forschung bedarf.  

§ 32  
Aufgaben der Fachkommission des Verbundes  

Die Fachkommission hat die Zusammenarbeit der beteiligten Einrichtungen zu fördern. Dabei 
obliegen ihr insbesondere folgende Aufgaben:  

1. Empfehlungen für gemeinsame Lehrveranstaltungen und den wechselseitigen Einsatz von 
Lehrkräften, insbesondere im Bereich der Ausbildung von Lehramtsstudenten;  

2. Empfehlungen für gemeinsame Fragen der Gestaltung des Studiums und der Hochschuldidak-
tik;  

3. Empfehlungen für die Koordinierung von Forschungsaufgaben und künstlerischen Projekten;  

4. Empfehlungen für neue interdisziplinäre Studiengänge.  

§ 33  
Sozialakademie im Verbund  

(1) Die Sozialakademie Dortmund arbeitet mit den Einrichtungen des Gesamthochschulbe-
reichs Dortmund im Verbund zusammen.  

(2) Für den Verbund wird eine Fachkommission gebildet. Der Fachkommission gehören drei 
Mitglieder, die von der Sozialakademie Dortmund, und drei weitere Mitglieder, die von den betei-
ligten Einrichtungen des Gesamthochschulbereichs Dortmund benannt werden, an. 

(3) Die Fachkommission hat die Zusammenarbeit der beteiligten Einrichtungen zu fördern.  
Dabei obliegen ihr insbesondere folgende Aufgaben:  

1. Empfehlungen für die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen, insbesondere der Bibliothe-
ken;  

2. Empfehlungen für eine Studienordnung;  

3. Empfehlungen für mögliche gemeinsame Lehrveranstaltungen; 

4. Empfehlungen für den wechselseitigen Einsatz von Lehrkräften;  
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5. Empfehlungen für die Zusammenarbeit bei der Durchführung von Forschungsvorhaben.  

 

Teil V  
Schlußvorschriften  

§ 34  
Verwaltungsvorschriften  

Der Minister für Wissenschaft und Forschung erläßt die zur Ausführung dieses Gesetzes erfor-
derlichen Verwaltungsvorschriften. 

§ 35  
Änderung von Gesetzen  

(1) Das Lehrerausbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1969 (GV. 
NW. S. 176) wird wie folgt geändert:  

1. In § 3 Abs. 1 Satz 1 werden vor den Worten "wissenschaftlichen Hochschulen" die Worte "Ge-
samthochschulen oder“ eingefügt. § 3 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Nr. 3 werden gestrichen. 

2. In § 5 Abs. 1 Satz 1 werden vor den Worten „einer Pädagogischen Hochschule“ die Worte „ei-
ner Gesamthochschule oder“ eingefügt. 

3. In den §§ 6 Abs. 1 Satz 1, 7 Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 1 Satz 1, 9 Abs. 1 Nr. 1, 10 Abs. 1 Satz 1 werden 
jeweils vor den Worten „einer Universität“ die Worte „einer Gesamthochschule“ eingefügt. 

(2) § 2 Abs. 3 sowie die §§ 32 und 33 des Fachhochschulgesetzes vom 29. Juli 1969 (GV. NW. 
S, 572) werden aufgehoben.  

(3) Das Hochschulgesetz vom 7. April 1970 (GV. NW. S. 254) wird wie folgt geändert:  

1. § 2 Abs. 3 sowie die §§ 50 und 51 werden aufgehoben.  

2. In § 19 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "von in der Regel vierjähriger Dauer" gestrichen.  

3. § 56 wird wie folgt geändert:  

a) Die Überschrift erhält die Fassung "Studienplatzregelung".  

b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „,erforderlichenfalls im Zusammenwirken mit der 
Hochschulkonferenz‘“ gestrichen.  

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

 ,,(2) Zulassungsbeschränkungen werden von der Hochschule mit Zustimmung des zustän-
digen Ministers angeordnet. Zulassungsbeschränkungen können auch vom zuständigen 
Minister nach Anhörung der Hochschule angeordnet werden. Die Anordnung einer Zulas-
sungsbeschränkung muß die Zahl der Studienplätze enthalten. Für die Auswahl der Bewer-
ber gelten die Absätze 9 und 10.“  

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

 ,,(3) Zulassungsbeschränkungen können aus Gründen der Hochschulplanung zur Errei-
chung eines regional gleichmäßigen Bildungsangebots, einer ausgewogenen Verteilung 
von Studienanfängern auf die Hochschulen, zur Erprobung neuer Studienmethoden oder 
neuer Studiengänge oder zur Geleistung eines geordneten Aus- oder Aufbaues der Hoch-
schulen vom zuständigen Minister nach Anhörung der Hochschulen angeordnet werden. 



17 

 

Hierbei ist die Zahl der Studienplätze an den einzelnen Hochschulen mit Zustimmung des 
Kulturausschusses des Landtags festzusetzen.“ 

e) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

 ,,(4) Zulassungsbeschränkungen nach Absatz 1 gelten nur für die Dauer von höchstens ei-
nem Jahr. Sie können nach Ablauf dieser Frist erneut angeordnet werden, soweit die Vo-
raussetzungen für ihre Anordnung weiterbestehen.“  

f) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze angefügt:  

 ,,(5) Der zuständige Minister kann zur Feststellung, ob Studienplatzregelungen erforderlich 
sind, nach Anhörung der Hochschulen für bestimmte Fachrichtungen anordnen, daß Studi-
enbewerber innerhalb einer Ausschlußfrist die Zuteilung eines Studienplatzes bei der 
Hochschule oder bei einer zentralen Stelle beantragen müssen, und daß die Einschreibung 
die schriftliche Zuteilung eines Studienplatzes voraussetzt. Versäumt ein Studienbewerber 
die Antragsfrist, so kann er in der betreffenden Fachrichtung einen Studienplatz nur erhal-
ten, wenn nach Berücksichtigung aller fristgerechten Anträge noch Studienplätze vorhan-
den sind. § 15 Abs. 6 Nr. 2 bleibt unberührt.  

 (6) Der zuständige Minister kann, um eine gleichmäßige Ausnutzung der Aufnahmekapazi-
tät und die Berücksichtigung möglichst aller Bewerber zu erreichen, nach Anhörung der 
Hochschulen für bestimmte Fachrichtungen anordnen, daß eine zentrale Stelle die an den 
Hochschulen des Landes vorhandenen Studienplätze vergibt und die Anträge der Studien-
bewerber auf Zuteilung eines Studienplatzes bescheidet. In der Anordnung ist die von dem 
zuständigen Minister festgesetzte Zahl der an den einzelnen Hochschulen verfügbaren 
Studienplätze anzugeben. In den Fällen der Absätze 8 und 9 gilt die Anordnung nach Satz 1 
als Zulassungsbeschränkung gemäß den Absätzen 1 bis 4. Die Vergabe der Studienplätze 
erfolgt nach Maßgabe der Absätze 7 bis 9. Die Hochschule, für die einem Studienbewerber 
von der zentralen Stelle ein Studienplatz zugeteilt wurde, ist verpflichtet, den Studienbe-
werber bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen einzuschreiben. 

 (7) Die zentrale Stelle legt bei der Zuteilung der Studienplätze vorbehaltlich der Absätze 8 
und 9 die Studienortswünsche zu Grunde.  

 (8) Übersteigt die Zahl der Studienbewerber die Gesamtzahl der Studienplätze einer Fach-
richtung im Lande Nordrhein-Westfalen nicht, reicht aber die Aufnahmekapazität einzelner 
Hochschulen nicht aus, so verteilt die zentrale Stelle die Studienplätze der Hochschulen im 
Lande unter Berücksichtigung der für die Studienortswahl maßgeblichen sozialen, insbe-
sondere familiären und wirtschaftlichen Gründe. Den nicht berücksichtigten Studienbe-
werbern wird von der zentralen Stelle ein Studienplatz an einer anderen Hochschule des 
Landes zugeteilt.  

 (9) Übersteigt die Zahl der Studienbewerber die Gesamtzahl der Studienplätze einer Fach-
richtung im Lande Nordrhein-Westfalen oder wird eine Anordnung nach Absatz 2 getroffen, 
so werden diese Studienplätze ausschließlich nach folgenden Grundsätzen vergeben:  

1. Mindestens die Hälfte der zur Verfügung stehenden Studienplätze wird auf Grund der in 
der Hochschulzugangsberechtigung nachgewiesenen Leistungen vergeben, wobei im 
Zusammenhang mit dem gewählten Studium stehende Leistungen besonders bewertet 
werden können. Außerschulische studienbezogene Leistungen können zusätzlich be-
rücksichtigt werden.  

2. Die übrigen Studienplätze werden vergeben  

a) in erster Linie nach der Dauer der Zeit seit dem Erwerb der Studienberechtigung 
(Wartezeit),  
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b) darüber hinaus an Studienbewerber, für die eine Nichtberücksichtigung gemäß 
Nummer 1 oder 2 a) eine besondere soziale Härte bedeutet.  

3. Von der Gesamtzahl der Studienplätze für Studienanfänger kann ein bestimmter Teil 
ausländischen Studienbewerbern vorbehalten werden. Diese Studienplätze werden 
vornehmlich nach Leistungsgesichtspunkten vergeben.  

4. Studienplätze nach Nummern 2 b) und 3, die nicht in Anspruch genommen werden, sind 
anteilig an Bewerber nach Nummern 1) und 2 a) zu vergeben.  

5. Die Studienbewerber sind nach ihrem Rang innerhalb der vorstehenden Studien-
platzquoten zu berücksichtigen. Bei gleicher Wartezeit haben unter den Studienbewer-
bern diejenigen den Vorrang, die eine Dienstpflicht nach Artikel 12 a Abs. 1 oder 2 des 
Grundgesetzes erfüllt haben, mindestens zwei Jahre als Entwicklungshelfer im Sinne 
des Entwicklungshelfergesetzes vom 13. Juni 1969 (BGBl. I S. 549) tätig gewesen sind 
oder das freiwillige soziale Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen 
sozialen Jahres vom 17. August 1964 (BGBl. I S. 640) geleistet haben. Diesen Bewerbern 
soll aus einer Veränderung der Bedingungen für eine Auswahl von Studienbewerbern, 
die seit Beginn ihres Dienstes eingetreten ist, kein Nachteil erwachsen. Im übrigen ent-
scheiden über die Rangfolge der Bewerber gemäß Nummer 2 a) bei gleicher Wartezeit 
die Leistungen. Bei gleichen Leistungen oder bei gleicher sozialer Härte entscheidet das 
Los über die Rangfolge.  

6. Die Studienortswünsche der Bewerber werden unter entsprechender Anwendung des 
Absatzes 7 berücksichtigt.  

 (10) Anordnungen des zuständigen Ministers im Sinne der Absätze 1 bis 9 ergehen durch 
Rechtsverordnung. Der zuständige Minister wird ermächtigt, das Nähere über die Vertei-
lungs- und Zulassungskriterien sowie das Verteilungs- und Zulassungsverfahren nach den 
Absätzen 1 bis 9 durch Rechtsverordnung zu regeln.“  

(4) Das Landesbeamtengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai 1970 (GV. NW. 
S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 1971 (GV. NW. S. 410), wird wie folgt 
geändert:  

1. In § 199 Abs. 1 Satz 1 werden vor den Worten „wissenschaftlichen Hochschulen“ die Worte 
„Gesamthochschulen und“ eingefügt.  

2. In § 219 Abs. 1 wird als Satz 2 eingefügt:  
 „Das gleiche gilt für Fachhochschullehrer an Gesamthochschulen.“ Der bisherige Satz 2 

wird Satz 3.  

(5) In das Gesetz über die Errichtung von Fachhochschulen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
8. Juni 1971 (GV. NW. S. 158) wird folgende Vorschrift eingefügt:  

,,§ 13 a  
Studienplatzregelung 

Für Studienplatzregelungen gilt § 56 des Hochschulgesetzes entsprechend.“  

§ 36  
Geltungsbereich der §§ 2 bis 6  

Die §§ 2 bis 6 dieses Gesetzes gelten für alle Hochschulen des Landes.  
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§ 37  
Studenten am Klinikum in Essen  

Solange an der Universität Bochum ausreichende klinische Ausbildungsmöglichkeiten nicht zur 
Verfügung stehen, sind Studenten der Universität Bochum, die ihr vorklinisches Studium an der 
Universität Bochum mit Erfolg abgeschlossen haben, zum klinischen Studium an der Gesamt-
hochschule Essen bevorzugt berechtigt.  

§ 38  
Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verbindung, die Vorschriften des § 19 Abs. 3 und des § 
35 Abs. 3 Nr. 3 am 18. Mai 1972, in Kraft.  

 

Düsseldorf, den 30. Mai 1972  

Die Landesregierung  
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 Der Ministerpräsident  
(L. S.)  Heinz Kühn 

Der Innenminister  
Willi Weyer 

Der Kultusminister  
Jürgen Girgens0hn 

Der Minister  
für Wissenschaft und Forschung  

Johannes Rau 

 


